	Ausstellungsdatum BE / ABE/ COC
	

	D2
	Typ
	
	

	E
	FIN
	
	

	5
	Fzg.- Klasse u. Aufbau
	

	14
	Nat. Emissionsklasse
	

	14.1
	Code zu 14
	

	T
	Höchstgeschwindigkeit
	

	P.2/P.4
	Leistung
	

	Q
	Leistungsgewicht
	

	S.1
	Sitzplätze
	

	U.1
	Standgeräusch dB(A)
	

	U.2
	Drehzahl zu U.1
	

	U.3
	Fahrgeräusch dB (A)
	

	    22
	Bem. u. Ausnahmen
	

	

	Das Fahrzeug ist richtig beschrieben und entspricht, insoweit, den geltenden Vorschriften.

	Ort:

	

	Datum:
	

	Berichts-Nr.:
	

	aaSoP od. Kfz-Sachv. od. Ang. gem. Anl. Vlll b Nr. 4 StVZO:

	
(Siegel)


Dipl.-Ing. ____________

	Dieses Blatt muss fest mit dem Gutachten verbunden werden.

Die Verbindung, z.B. gefaltete, angeheftete Ecke, ist zu siegeln.
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Wichtiger Hinweis, bitte beachten!

Jede technische Änderung wie auch ein Inverkehrbringen eines Fahrzeugs ist der entsprechenden Zulassungsstelle anzuzeigen. Auch Neufahrzeugen mit Versicherungskennzeichen und einem Gutachten zur Erteilung einer Betriebserlaubnis nach § 18.5 (Fahrzeuge mit Einzelabnahme nicht mit ABE bzw. COC) muss durch die Zulassungsstelle eine Betriebserlaubnis erteilt werden! Beachten Sie hierzu das freie Feld in den Betriebserlaubnissen! 
Die Fahrzeugpapiere müssen unbedingt der Zulassungsstelle vorgelegt werden.

Bei Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen ist ebenso jede technische Änderung nach Abnahme durch einen Prüfungsdienst der Zulassungsstelle zur Sieglung und Erteilung der Betriebserlaubnis vorzulegen. Auch wenn ein Prüfdienst eine neue Betriebserlaubniskarte erstellt, ist diese der Zulassungsstelle zur Sieglung und Erteilung der Betriebserlaubnis vorzulegen, ebenso wie der umseitige Anhang. Inverkehrbringen ohne Siegel der Zulassungsstelle ist nicht statthaft und kann zu rechtlichen Konsequenzen führen. 
Das Fahrzeug hat ohne erteiltes Siegel keine bestehende Betriebserlaubnis und keinen Versicherungsschutz!
Umseitigen Vordruck legen wir als Arbeitserleichterung für den Sachverständigen und die Zulassungsstellen bei.
Durch diesen Anhang ist es nicht nötig eine neue Betriebserlaubnis zu erstellen. Die Originaldaten sollten leserlich gestrichen werden.
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